
 

 

 

 

 

 

 

Dritte Ordnung zur Änderung der 

Ordnung für die Prüfungen 

des bildungswissenschaftlichen Studiums 

zur Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

innerhalb des Zwei-Fach-Modells  

vom 31.10.2011 

vom 18.07.2016 

 

  

2148



 

Dritte Ordnung zur Änderung der Ordnung für die Prüfungen 
des bildungswissenschaftlichen Studiums zur Rahmenordnung für die 

Bachelorprüfungen an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

innerhalb des Zwei-Fach-Modells vom 31.10.2011 

vom 18.07.2016 

 
 
Auf Grund von § 1 Abs. 1 Satz 3 der Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen an der Westfälischen Wil-
helms-Universität innerhalb des Zwei-Fach-Modells vom 06. Juni 2011 (AB Uni 2011/11, S. 762 ff.), zu-
letzt geändert durch die Vierte Änderungsordnung vom 15. Februar 2016 (AB Uni 2016/06, S. 357 ff.), hat 
die Westfälische Wilhelms-Universität Münster folgende Ordnung erlassen: 

 

Artikel 1 

Die Ordnung für die Prüfungen des bildungswissenschaftlichen Studiums zur Rahmenordnung für die Ba-
chelorprüfungen an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster innerhalb des Zwei-Fach-Modells 
vom 31.10.2011 (AB Uni 2011/31, S. 2322), zuletzt geändert durch die Zweite Änderungsordnung vom 
26.02.2014 (AB Uni 2014/11, S. 669 ff.), wird wie folgt geändert: 
 
 

1. §1 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„§ 1 
Aufbau des Studiums 

 
(1) Studierende, die im Bachelorstudiengang innerhalb des Zwei-Fach-Modells immatrikuliert sind und im 
Anschluss an den erfolgreich absolvierten Abschluss das Studium des Master of Education für das Lehr-
amt an Gymnasien und Gesamtschulen oder für das Lehramt an Berufskollegs anstreben, müssen im 
Rahmen des bildungswissenschaftlichen Studiums folgende drei Module im Gesamtumfang von 20 Leis-
tungspunkten abschließen:  
 

- „Berufsfeldpraktikum“ (6 LP)  
 

- „Eignungs- und Orientierungspraktikum“ (7 LP) bzw.                                                                                                         
„Eignungs- und Orientierungspraktikum – Berufskolleg“ (7 LP)                                                                                              
 

- „Einführung in Grundfragen von Erziehung, Bildung und Schule“ (7 LP) bzw.  
„Einführung in die Grundfragen Beruflicher Bildung“ (7LP)  

Das Modul „Berufsfeldpraktikum“ ist ein Pflichtmodul. Die anderen Module sind Wahlpflichtmodule, wo-
bei die Wahl entsprechend der angestrebten Schulform vorzunehmen ist. 
 
 

2. Der „Anhang: Modulbeschreibungen“ wird wie folgt geändert: 
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a) Die Beschreibung des Moduls „Einführung in Grundfragen von Erziehung, Bildung und Schule“ 
wird wie folgt gefasst: 

 

Modultitel deutsch:  Einführung in Grundfragen von Erziehung, Bildung und Schule 

Modultitel englisch: Basics of Education and School 

Studiengang: 
Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im  
Zwei-Fach-Bachelor (nach LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  EBS Status:  [x]  Pflichtmodul [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

empf.  
Fachsem.: 

2.+4. 

LP: 
7 

Workload (h): 
210 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1.    V 
Einführung in Grundfragen von 
Erziehung und Bildung  

[x] P   [  ] WP 4 
30 h  

(2 SWS) 
90 

2.    S Schule und Lehrerberuf [x] P   [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60 

 

4 

Lehrinhalte: 
Ziel der Vorlesung ist es, zur Orientierung der Studierenden im Studium und am Studienort beizutragen, 
die Studierenden mit den Anforderungen wissenschaftlichen Arbeitens vertraut zu machen und sie in 
historische und aktuelle Theorien von Bildung und Erziehung einzuführen. Wesentliche Inhalte, Themen 
und Fragestellungen der Vorlesung beziehen sich auf die Unterscheidung zwischen lebensweltlichen 
pädagogischen Vorstellungen und erziehungswissenschaftlichen Denkweisen, Grundbegriffe der Erzie-
hungswissenschaft und ihrer Teildisziplinen (insbesondere Erziehung, Sozialisation, Lehren und Lernen, 
Unterricht, Bildung, Ausbildung, Generation, Lebenslauf) sowie auf Bedingungen pädagogischen Han-
delns in Institutionen und Organisationen. 
Ziel des Seminars ist es, den Studierenden ein vertieftes Verständnis von Schule als Organisation sowie 
als Lern- und Erfahrungswelt von Schüler_innen zu ermöglichen. Ebenso soll die spezifische Situation 
des Lehrer_innenberufs in Schule und Gesellschaft transparent werden. Schule ist als Sozialisations- 
und Lernumwelt für alle Beteiligten (Schüler_innen, Lehrer_innen) innerhalb eines sozialräumlichen 
Kontexts zu begreifen. Wesentliche Inhalte, Themen und Fragestellungen dieses Moduls beziehen sich 
auf die Theorie der Schule, der Schulorganisation und der Schulentwicklung, die Schulsysteme im inter-
nationalen/nationalen Vergleich, Ansätze und Prozesse der Schulreform, die Schule als Institution der 
Qualifikation, Selektion und Personalisation, die Schule im Leben von Kindern, Jugendlichen und Fami-
lien, den schulischen Umgang mit Heterogenität, insbesondere unter dem Aspekt inklusiver sonderpä-
dagogischer Bildung und Interkulturalität, die Schule und außerschulische Bildungseinrichtungen, die 
Geschichte und Situation des Lehrer_innenberufs, Professionalität, Biographie und Kompetenz im Leh-
rer_innenberuf sowie auf Bedingungen, Formen und Probleme beruflichen Handelns von Lehrer_innen. 
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5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden 

- können erziehungswissenschaftliche Theorien benennen und verschiedene wissenschaftstheo-
retische Konzepte der Erziehungswissenschaft in ersten Ansätzen unterscheiden, 

- können lebensweltliche von wissenschaftlich begründeten Vorstellungen unterscheiden, 
- können pädagogische Probleme begrifflich fassen und analysieren, von anderen Formen kom-

munikativen Handelns abgrenzen und in Theoriekonzepte einordnen, 
- können solche Theoriekonzepte kritisch auf Voraussetzungen und Implikationen sowie auf ihre 

Bedeutung und Relevanz für das pädagogische Handeln in Institutionen und Organisationen im 
schulischen und außerschulischen Bereich befragen, und 

- kennen die hauptsächlichen pädagogischen Handlungsfelder und Berufe, 
- kennen Theorien und Geschichte des Bildungs- und Schulwesens, 
- können Problemfelder innerhalb des Schulsystems (mit Blick auf die fraglichen Schulformen) 

auf der Basis von Erkenntnissen der Schulforschung erkennen, diese analysieren und daraus 
innovative Handlungsansätze im Bereich der Schulentwicklung ableiten und begründen, 

- verfügen über Fähigkeiten, Schulentwicklung und Schulqualität auch unter interkultureller und 
internationaler Perspektive zu analysieren und zu befördern, 

- kennen Theorien und Probleme professionellen Lehrerhandelns und können pädagogisches 
Professionswissen reflexiv auf das Handeln im schulischen Kontext beziehen, 

- sind fähig, grundlegende Schulentwicklungsprozesse zu analysieren und Ansatzpunkte ihrer 
Gestaltung zu entdecken, 

- können im Raum der Hochschule und im Wissenschaftsbereich kommunikativ und kooperativ 
handeln, 

- beherrschen elementare Formen wissenschaftlichen Argumentierens und Arbeitens. 
    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden hören eine der Einführungsvorlesungen des Moduls, außerdem können sie zwischen 
angebotenen Seminaren aus dem Themenfeld „Schule und Lehrerberuf“ wählen.  

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   

 

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

V: Klausur 90 min 100% 
 

  

9 
Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
S: eine Studienleistung (z.B. Referat)  

 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungs- und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note des bildungswissenschaftlichen Studi-
ums: 
50% (7/14) 

  

12 Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 
--- 

  

13 Anwesenheit: 
--- 

  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Bachelor für die Lehrämter G und HRSGe 

   

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Sabine Gruehn 
Fachbereich 06 – Institut für Erziehungswissen-
schaft 
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16 

Sonstiges: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte. Das Modul kann auch in einem Semester studiert werden. Es ist auch 
möglich, das Modul im 3. Fachsemester zu absolvieren. 
Studierenden, die bereits zu Beginn des Bachelorstudiums wissen, dass sie im Anschluss den Master of 
Education mit Ausrichtung auf das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen anstreben, wird empfoh-
len dieses Modul zu absolvieren. Im Rahmen des Zwei-Fach-Bachelor kann alternativ aber auch das Mo-
dul „Einführung in die Berufliche Bildung“ studiert werden. 
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b) Die Beschreibung des Moduls „Einführung in die Grundfragen Beruflicher Bildung“ wird wie folgt 
gefasst: 

 

 

 

 

Modultitel deutsch:  Einführung in die Grundfragen Beruflicher Bildung  

Modultitel englisch: Basics of Vocational Education 

Studiengang: 
Bildungswissenschaftlicher Studienanteil  
im Zwei-Fach Bachelor (nach LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  EBB Status: [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

2.+4. 

LP: 
7 

Workload (h): 
210 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V Einführung in die Berufspädagogik [x] P   [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60 h 

2. S Schule, Betrieb und Lehrberuf [x] P   [  ] WP 4 
30 h  

(2 SWS) 
90 h 

 

4 

Lehrinhalte:  
In dem Modul werden die organisierenden Prinzipien, die begrifflichen und rechtlichen Grundlagen und 
strukturellen Merkmale des deutschen Berufsbildungssystems behandelt.  
Berufliche Bildungsprozesse werden in der Perspektive des individuellen Lebenslaufes (berufliche Orien-
tierung, Berufsbiografie) diskutiert.   
Auf dieser Grundlage werden unter besonderer Berücksichtigung der beruflichen Integrationsförderung das 
berufliche Bildungsangebot für verschiedene Adressatengruppen, gerade auch im Hinblick auf Schü-
ler_innen mit Migrationsgeschichte oder (sonder-)pädagogischem Unterstützungsbedarf thematisiert und 
spezifische Aspekte von Inklusion innerhalb der beruflichen Bildung aufgegriffen.  
Die Studierenden lernen Prinzipien der Lehr-Lern-Organisation in der beruflichen Bildung kennen und set-
zen sich mit Fragen der analytischen, curricularen und didaktischen Gestaltung von beruflichen Bildungs-
angeboten auseinander.  
Berufsbild und Anforderungsstrukturen der Lehrtätigkeit an Berufskollegs werden vermittelt und ein Über-
blick über den Forschungsstand zur Belastung und Beanspruchung von Lehrkräften an berufsbildenden 
Schulen gegeben. Verfahren der Selbst- und Fremdevaluation werden in ihren Grundzügen und Anwen-
dungsmöglichkeiten vorgestellt. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden kennen die Institutionen, Strukturen und Kompetenzverteilung in der beruflichen Bildung 
und sind mit einschlägigen Grundbegriffen vertraut. Sie können Modelle der beruflichen Bildung nach ih-
ren wesentlichen Merkmalen unterscheiden und beurteilen. Sie sind in der Lage, die Bedeutung beruflicher 
Bildungsprozesse für die biografische Entwicklung einzuschätzen.  
Die Studierenden können die Qualität beruflicher Bildung definieren und kennen einschlägige Forschungs-
ergebnisse zu den Qualitätsmerkmalen beruflicher Bildungsangebote.  
Sie kennen das Lernfeldkonzept als Prinzip der Lehr-Lern-Organisation in der beruflichen Ausbildung und 
können didaktisch-methodische Settings (z.B. Handlungsorientierung) einordnen und hinsichtlich ihrer zu 
erwartenden Effekte einschätzen.  
Die Studierenden kennen die Bedingungen und Anforderungen der Lernortkooperation sowie der Bildungs-
gang- und Teamarbeit in Berufskollegs. Sie können Verfahren der Selbst- und Fremdevaluation der Leh-
rer_innenarbeit anwenden, die Aussagefähigkeit von Evaluationsdaten beurteilen und für die eigene Pro-
fessionalitätsentwicklung nutzen. 
Die Studierenden können im Raum der Hochschule und im Wissenschaftsbereich kommunikativ und ko-
operativ Handeln; sie beherrschen elementare Formen wissenschaftlichen Argumentierens und Arbeitens. 
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6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Neben der obligatorischen Vorlesung können die Studierenden zwischen verschiedenen Wahlpflichtsemi-
naren aus dem Lehrangebot der WWU und des IBL innerhalb des Moduls auswählen.  
Insgesamt wird eine Veranstaltung an der WWU und eine Veranstaltung am IBL gewählt. 
Wird eine Lehrveranstaltung von Lehrenden der WWU und des IBL in Kooperation angeboten, entscheidet 
der/die Studierende, ob die Veranstaltung als Anteil der FH oder der Universität behandelt werden soll. 

 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
  

8 

Prüfungsleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  

Umfang 
Gewichtung für die 
Modulnote in % 

S: schriftliche Präsentation (P) oder  
Klausur (K) 

P: ca. 10 Seiten 
K: 90 Minuten 

100% 

 

  

9 
Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
V: eine Studienleistung (z.B. Test)  

 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, 
d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note des bildungswissenschaftlichen Studiums: 
50% (7/14) 

  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 
Bildungswissenschaften im Bachelor BK 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Ulrike Weyland 
Fachbereich 06 – Institut für Erziehungswissen-
schaft der WWU und IBL der Fachhochschule  

   

16 

Sonstiges: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den zum Modul gehörenden Lehrveranstaltungen bzw. die Vor- und 
Nachbereitung der Veranstaltungsinhalte. Das Modul wird kooperativ vom Fachbereich 06 der WWU und 
dem IBL der FH Münster verantwortet. Die Vorlesung sollte mindestens begleitend mit dem Eignungs- und 
Orientierungspraktikum gehört werden.  
Das Modul  kann auch in einem Semester absolviert werden. 
Studierenden, die bereits zu Beginn des Bachelorstudiums wissen, dass sie im Anschluss den Master of 
Education mit Ausrichtung auf das Lehramt an Berufskollegs anstreben, wird empfohlen dieses Modul zu 
absolvieren. Im Rahmen des Zwei-Fach-Bachelor kann alternativ aber auch das Modul „Einführung in 
Grundfragen von Erziehung, Bildung und Schule“ studiert werden. 
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c) Der Titel des Moduls „Orientierungspraktikum – Berufskolleg“  wird geändert in „Eignungs- und 
Orientierungspraktikum – Berufskolleg“  
 
Die Beschreibung des Moduls „Eignungs- und Orientierungspraktikum-Berufskolleg“ wird wie 
folgt gefasst: 

 

Modultitel deutsch:  Eignungs- und Orientierungspraktikum – Berufskolleg  

Modultitel englisch: Aptitude and First School Experience – Vocational Education 

Studiengang: 
Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im 
Zwei-Fach-Bachelor (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  EOP-BK Status:  [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[x] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

empf.  
Fachsem.: 

2. FS 

LP: 
7 

Workload (h): 
210 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1.    S Praktikumsseminar  [x] P   [  ] WP 2 
30 h  

(2SWS) 
30 

2.   Praktikum [x] P   [  ] WP 5  150 
 

4 

Lehrinhalte: 
In dem Modul werden das Berufsbild von Lehrer_innen, die spezifischen Merkmale der Leh-
rer_innenarbeit im Berufskolleg, die Anforderungsstruktur – auch im Hinblick auf Fragen der Inklusion – 
und die beruflichen Belastungen von Lehrkräften an Berufskollegs thematisiert.  
Die Merkmale der Bildungsgänge und die Heterogenität der Klassenkontexte des Berufskollegs werden 
mit Hilfe empirischer Forschungsergebnisse und teilnehmender Beobachtung erschlossen.  
Das Modul führt in die Unterrichtsbeobachtung und Unterrichtsevaluation ein. 
Das Modul EOP-BK beinhaltet einen Aufenthalt von 25 Praktikumstagen, die möglichst innerhalb von 5 
Wochen an einer Schule absolviert werden sollen. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden können ihre subjektiven Theorien zum Lehrberuf explizieren und reflektieren sie auf 
der Grundlage empirischer Forschungsergebnisse einerseits und ihrer Beobachtungen im Praktikum 
andererseits.   
Die Studierenden gewinnen an Berufswahlsicherheit, d. h. sie festigen oder revidieren ihre Berufswahl-
entscheidung.  
Die Studierenden kennen Verfahren der Unterrichtsbeobachtung und Unterrichtsevaluation und können 
sie für die eigene Kompetenzentwicklung nutzen. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Es bestehen Wahlmöglichkeiten zwischen Praktikumsseminaren innerhalb des Moduls. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   

 

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Hausarbeit in Form einer theoriebasierten Eignungs- 
und Praxisreflexion 

ca. 12 Seiten 100% 

 

  

9 Studienleistungen: 
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Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
Während der schulischen Praxisphase werden teilnehmende Beobachtun-
gen durchgeführt. 

- 

 

 

10 

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note des bildungswissenschaftlichen Studi-
ums: 

50% (7/14) 
 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 

Anwesenheit: 
Die Studierenden müssen während des Praktikumsaufenthalts 30 Wochenstunden für das Praktikum 
aufwenden (inkl. Vorbereitungszeit u.a.), wovon sie ca. 20 Wochenstunden in der Praktikumsschule 
anwesend sein müssen. 

  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Bachelor für das Lehramt an Berufskollegs 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Sandra Mester 
Fachbereich 06 der WWU/IBL der Fachhochschule 
Münster 

   

16 

Sonstiges: 
Es wird empfohlen, das Praktikum in der studierten Schulform zu absolvieren. Das Praktikumsseminar 
kann auch zur Vor- oder Nachbereitung im Semester vor oder nach dem Praxisaufenthalt besucht wer-
den. Es ist ebenfalls möglich, das Eignungs- und Orientierungspraktikum-Berufskolleg im 1., 3. 
und/oder 4. Semester durchzuführen. 
Studierenden, die bereits zu Beginn des Bachelorstudiums wissen, dass sie im Anschluss den Master of  
Education mit Ausrichtung auf das Lehramt an Berufskollegs anstreben, wird empfohlen dieses Modul 
zu absolvieren. Im Rahmen des Zwei-Fach-Bachelor kann alternativ aber auch das Modul „Eignungs- und 
Orientierungspraktikum“ studiert werden. 
Das Modul wird kooperativ vom Fachbereich 06 der WWU und dem IBL der FH Münster verantwortet. 
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d) Der Titel des Moduls „Orientierungspraktikum“ wird geändert in „Eignungs- und Orientierungs-
praktikum“ 
 
Die Beschreibung des Moduls „Eignungs- und Orientierungspraktikum“ wird wie folgt gefasst: 

 

Modultitel deutsch:  Eignungs- und Orientierungspraktikum 

Modultitel englisch: Aptitude and First School Experience 

Studiengang: 
Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im 
Zwei-Fach-Bachelor (nach LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  EOP Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[x] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

empf.  
Fachsem.: 

2. FS 

LP: 
7 

Workload (h): 
210 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1.    S Praktikumsseminar  [x] P   [  ] WP 2 
30 h  

(2SWS) 
30 

2.   Praktikum [x] P   [  ] WP 5  150 
 

4 

Lehrinhalte: 
Das Orientierungspraktikum dient der Beobachtung und dem Kennenlernen ausgewählter schulischer 
Praxisfelder und der Vielfalt der Aufgaben in diesen Berufsfeldern. Es will den Studierenden (auf der 
Grundlage eines in einer Begleitveranstaltung vermittelten theoretischen Bezugsrahmens) die Einord-
nung und das Verständnis der beobachteten Phänomene ermöglichen und zur Klärung des eigenen Be-
rufswunsches beitragen. 
Wesentliche Inhalte, Themen und Fragestellungen der Begleitveranstaltung beziehen sich auf Formen 
und Verfahrensweisen wissenschaftlicher Beobachtungen, Formen der Kooperation der Schule mit Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Bildungs- und Erziehungsaufträge der Einrichtungen, Fragen der 
Inklusion, Organisationsformen, didaktische Gestaltung sowie Berufsbilder. 
Das Modul EOP beinhaltet einen Aufenthalt von 25 Praktikumstagen, die möglichst innerhalb von 5 Wo-
chen an einer Schule absolviert werden sollen. Es wird empfohlen, diesen an einer Schule des studierten 
Lehramtes zu absolvieren. Wesentliche Beobachtungs- und Erkundungsschwerpunkte im Praktikum sind 
Erkundungen zur Gestalt, zum Auftrag und den Bedingungen schulischer Handlungsfelder, zur Umset-
zung der schulischen Inklusion, die Beobachtung und Analyse pädagogischer Prozesse sowie Erkundun-
gen zum Tätigkeitsfeld und Berufsalltag von Pädagog_innen im schulischen Bereich. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden 

- kennen die hauptsächlichen schulischen Handlungsfelder und Berufe aus der pädagogischen 
Alltagspraxis, 

- können die Methode der Beobachtung zunehmend sicherer und reflektierter in den verschiede-
nen pädagogischen (schulischen) Handlungsfeldern anwenden, 

- reflektieren ihre Studien- bzw. Berufswahl und können diese zunehmend sicherer begründen, 
- können aufgrund der Auseinandersetzung mit praktischen pädagogischen Handlungsfeldern 

das weitere Studienangebot zielgerichteter auswählen 
- können sich sowohl mit Fachvertreter_innen als auch mit Laien über schulpädagogische Sach-

verhalte austauschen. 
    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Es bestehen Wahlmöglichkeiten zwischen Praktikumsseminaren innerhalb des Moduls.  

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
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8 

Prüfungsleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  

Umfang 
Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Hausarbeit in Form einer theoriebasierten Eignungs- 
und Praxisreflexion  

ca. 12 Seiten 100% 

 

  

9 
Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
--- - 

 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note des bildungswissenschaftlichen Studi-
ums: 
50% (7/14) 

  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 

Anwesenheit: 
Die Studierenden müssen während des Praktikumsaufenthalts 30 Wochenstunden für das Praktikum 
aufwenden (inkl. Vorbereitungszeit u.a.), wovon sie ca. 20 Wochenstunden in der Praktikumsschule 
anwesend sein müssen. 

  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Bachelor für die Lehrämter G und HRSGe 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Dr. Christian Igelbrink und Dr. Jutta Walke 
Fachbereich 06 – Institut für Erziehungswissen-
schaft 

   

16 

Sonstiges: 
Das Praktikumsseminar kann auch zur Vor- oder Nachbereitung im Semester vor oder nach dem vierwö-
chigen Praxisaufenthalt besucht werden. Es ist ebenfalls möglich, das Eignungs- und Orientierungsprak-
tikum im 1., 3. oder 4. Semester durchzuführen.  
Studierenden, die bereits zu Beginn des Bachelorstudiums wissen, dass sie im Anschluss den Master of 
Education mit Ausrichtung auf das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen anstreben, wird empfoh-
len dieses Modul zu absolvieren. Im Rahmen des Zwei-Fach-Bachelors kann alternativ aber auch das 
Modul „Eignungs- und Orientierungspraktikum – Berufskolleg“ studiert werden. 
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e) Die Beschreibung des Moduls „Berufsfeldpraktikum“ wird wie folgt gefasst: 

 

Modultitel deutsch:  Berufsfeldpraktikum 

Modultitel englisch: Vocational Field Experience  

Studiengang: 
Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im 
Zwei-Fach-Bachelor (nach LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  BFP Status: [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: 
[x] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

 4. FS 

LP: 
6 

Workload (h): 
180 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbststudium (h) 

1.    S Praktikumsseminar [x] P   [  ] WP 1 
(2 SWS)  

30 h 
10 h 

2.  Praktikum [x] P   [  ] WP 5  140 h 
 

4 

Lehrinhalte: 
Ziel des Moduls ist eine reflektierende  Aufarbeitung von Erfahrungen in einem pädagogischen oder fachlich 
einschlägigen Praxisfeld. In der Regel sollte die Tätigkeit dabei neue Perspektiven auf das Berufsfeld Schule 
ermöglichen und ggf. berufliche Alternativen zum Lehrer_innenberuf aufzeigen. Die Tätigkeit muss das Po-
tential bieten, eine dem Seminarthema zugeordnete und den Zielen des Moduls entsprechende  Praxisrefle-
xion zu verfassen (auf der Grundlage eines in einer Begleitveranstaltung vermittelten theoretischen Bezugs-
rahmens). Durch Hospitation, Erkundung und Mitwirkung an den Arbeitsaufgaben von 
institutionenspezifischen Professionen erarbeiten sich die Studierenden die Grundlagen für eine kritische 
Analyse des Berufsfeldes. Das Berufsfeldpraktikum sollte nur in Ausnahmefällen in einer Schule absolviert 
werden. 
In der Begleitveranstaltung werden verschiedene  Möglichkeiten der Erschließung, Dokumentation und Auf-
bereitung der praktischen Erfahrungen erarbeitet. In diesem Rahmen werden Ansätze der Analyse von Orga-
nisation und Institution und/oder theoretische Konzepte pädagogischer Professionalisierung behandelt. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden 

- verfügen über theoretische und methodische Grundlagen der Analyse von pädagogischen Institutio-
nen und Professionen, 

- verfügen über theoretische und methodische Grundlagen der professionsbezogenen Selbstreflexi-
on, 

- kennen Alternativen zur Lehrerarbeit und können Praxiserfahrungen konstruktiv auf ihre eigene Stu-
dien- und Berufsperspektive beziehen, 

- sind in der Lage, eine bewusste Entscheidung über die Fortsetzung ihres Bildungs- und Studien-
gangs nach dem Bachelorabschluss sowie ihre Fach- und Berufswahl zu treffen, 

- kennen Verfahren der Hospitation, der Beobachtung, der Erkundung und können sie unter bestimm-
ten Fragestellungen durchführen, dokumentieren, darstellen und auswerten. 

 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Es bestehen Wahlmöglichkeiten zwischen Praktikumsseminaren innerhalb des Moduls.  

 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
 

8 Prüfungsleistungen: 
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Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Schriftliche Praxisreflexion ca. 6 Seiten 0% (unbenotet) 
 

  

9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

---  
 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlos-
sen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note des bildungswissenschaftlichen Studiums: 
0%  

  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

Die Studierenden müssen 35 Wochenstunden für das Praktikum aufwenden. 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 
Bildungswissenschaften im Bachelor für die Lehrämter G, HRSGe und BK 

   

15 

Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Dr. Jutta Walke und Daniel Halkiew 
In der Regel: Fachbereich 06 der WWU; im Einzelfall: 
Fachbereich des Faches, in dem das BFP ausnahms-
weise angeboten wird 

   

16 

Sonstiges: 
Es wird empfohlen, das Modul im Anschluss an die Module EBS und EOP zu studieren. Das Modul beinhaltet 
einen mindestens vierwöchigen Praktikumsaufenthalt (140 h) an einer schulischen oder außerschulischen 
Praktikumseinrichtung. 
Ein Praktikumsseminar kann auch aus dem Lehrangebot einer der beiden studierten Fachwissenschaf-
ten/Fachdidaktiken gewählt werden. 
Das Praktikumsseminar kann auch zur Vor- oder Nachbereitung im Semester vor oder nach dem Praxisauf-
enthalt besucht werden. Es ist ebenfalls möglich, das Berufsfeldpraktikum im 2., 3., oder 5. Semester durch-
zuführen.  Das Praktikum sollte nicht im 6. Semester durchgeführt werden, da der Nachweis über das absol-
vierte Praktikum bis zur Bewerbung zum Master of Education vorliegen muss. 
Nachgewiesene berufliche Tätigkeiten sowie fachpraktische Tätigkeiten nach § 5 Absatz 6 LZV können nach 
Anrechnung durch die Hochschule gemäß § 7 Absatz 2 LZV an die Stelle des Moduls BFP treten. 
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Artikel 2 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 

 
(2) Diese Ordnung findet für alle Studierenden Anwendung, die seit dem Wintersemester 2016/2017 

mit zwei lehramtsrelevanten Fächern im Bachelorstudiengang innerhalb des Zwei-Fach-Modells an 
der Westfälischen Wilhelms-Universität immatrikuliert sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Erziehungswissenschaft 
und Sozialwissenschaften (Fachbereich 06) vom 29. Juni 2016. 
 
Münster, den 18. Juli 2016      Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die Ver-
kündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntmachung von Satzun-
gen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkün-
det. 
 
Münster, den 18. Juli 2016      Die Rektorin 

 
Prof. Dr. Ursula Nelles 
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